Merkblatt für Praktikumsgeber zur Praktikumsbescheinigung
	1) Bei einem juristischen Praktikum muss der Ausbilder (Praktikumsbetreuer) Volljurist sein oder bei einem Auslandspraktikum einen juristischen Beruf (rechtsanwendend, rechtsberatend oder richterlich) ausüben.
2) Der zeitliche Umfang des Praktikums beträgt 240 Stunden innerhalb von 6 Wochen. Das Praktikum soll entweder komplett bei einer Stelle oder aufgeteilt in maximal dreimal zwei Wochen bei maximal drei verschiedenen Stellen abgeleistet werden.
3) Das Praktikum muss einen deutlichen inhaltlichen Bezug zum juristischen Studium aufweisen. Die Studierenden sollen durch das Praktikum einen anschaulichen Einblick in die Praxis der Rechtsberatung, der Rechtsprechung oder der Verwaltung erhalten, die Anforderungen eines juristischen Berufs kennen lernen und nach Maßgabe ihrer bereits erworbenen Kenntnisse praktisch mitarbeiten.

	4) Der Schwerpunkt der Tätigkeit muss dem Niveau des juristischen Studiums und damit verbundener Berufsfelder entsprechen. Fachkenntnisse müssen somit eingebracht und um berufspraktische Kompetenz erweitert werden. Telefondienst, Aufräumen, Kopieren u.Ä. dürfen somit nicht die Hauptaufgaben sein. 

	5) Im Praktikum sollte erkennbar das Lernen und Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund stehen.

	6) Familienangehörige als Praktikums- bzw. Referenzgeber werden nicht akzeptiert.
7) Es wird empfohlen, dass das Praktikum erst im Masterstudium absolviert wird, damit die Studierenden im Praktikum schon über das Basis-Wissen vom Bachelorstudium verfügen. Nach dem Studienverlaufsplan ist das Praktikum auch im 7., 8. und/oder 9. Semester des Magisterstudienganges vorgesehen.
8) Es wird zudem empfohlen, dass das Praktikum in der vorlesungsfreien Zeit[footnoteRef:1] abgeleistet wird. [1:  Soweit das Praktikum nach einem Wechsel in den Studiengang Rechtswissenschaft mit integriertem Bachelorabschluss anerkannt werden soll, muss es grundsätzlich in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. Es besteht aber die Möglichkeit, ein Urlaubssemester für das Praktikum zu nehmen.] 

9) Nach der erfolgreichen Ableistung des Praktikums durch den Praktikanten muss der Praktikumsbetreuer darüber eine detaillierte, schriftliche Bescheinigung entsprechend der Mustervorlage ausstellen. Die Mustervorlage befindet sich auf der zweiten Seite dieses Dokuments. Der/die Studierende ist verpflichtet im Anschluss an das Praktikum einen Praktikumsbericht für die Hochschule anzufertigen.





Bescheinigung über die Ableistung eines Praktikums
Bitte gut leserlich, am besten am PC ausfüllen
Der/Die Studierende des Deutsch-Polnischen Jurastudiums[footnoteRef:2]
 [2:  Zu dem Deutsch-Polnischen Jurastudium gehören folgende Studiengänge: Magister des Rechts sowie Bachelor und Master of German and Polish Law] 

…………………………………………………………………………………….
(Vor- und Nachname)

…………………………………
(Geburtsdatum und -ort)

hat in der Zeit vom ……………… bis einschließlich ……………… ein juristisches 

Praktikum im Umfang von …………… Stunden bei

…………………………………………………………………….………........... 

………………………………………………………………………………….…
(Genaue Bezeichnung des Praktikumsgebers, Name und Berufsbezeichnung des Ausbilders bzw. Bestätigung, dass es sich bei ihm um einen Volljuristen handelt.)
gemäß §6 Abs.6 lit. c) SPO MdR 2021 und §7 Abs.5 lit.b) SPO MA GPL 2021 absolviert.
Die Tätigkeit des Studenten/der Studentin umfasste im Wesentlichen: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]
……................., den ………………… 	……………………………….………………….
(Ort) 			(Datum)			(Unterschrift; Stempel ggf. Dienstsiegel)
